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Anschlussbewilligung nach NIV 15 
 
Was sie zur Anschlussbewilligung nach NIV Art. 15 schon immer wissen wollten: 
 
Frage: 
Wir haben einen Kältefachbetrieb und führen keine Elektroinstallationen durch. Weshalb 
sollten wir trotzdem die zusätzliche Schulung besuchen und eine Prüfung absolvieren? 
 
Antwort: 
Die gültige Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV (SR 734.27) ist im Januar 2002 in 
Kraft gesetzt worden. Im Artikel 15 wird die Anschlussbewilligung geregelt. Wir zitieren aus 
dem Artikel 15 der NIV: 
 

(…) 
2 Die Bewilligung berechtigt zum Anschliessen und Auswechseln von fest angeschlossenen 

elektrischen Erzeugnissen. 

3 In besonderen Fällen kann das Inspektorat Anschlussbewilligungen an Betriebe 

erteilen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht in allen Teilen erfüllen. Die 

Bewilligungserteilung wird davon abhängig gemacht, dass die Betriebsangehörigen, 

die für die Arbeiten eingesetzt werden sollen, eine vom Inspektorat durchgeführte 

Prüfung bestehen. 

 
Es ist ausdrücklich die Rede vom Anschliessen, aber vor allem auch vom Auswechseln von 
fest angeschlossenen elektrischen Erzeugnissen. Und dies betrifft Kältemonteure beim 
Ersetzen von Verdichtern, Ventilatoren, Ventilen oder ähnlichen Anlagenteilen. 
 
Weil diese Sachlage wohl die meisten Kältefirmen betrifft, bietet der SVK ein spezifisches 
Schulungsangebot an, für Kältemonteure mit Fähigkeitszeugnis und mindestens 
einjähriger Berufspraxis. Die Schulung von 18 Lektionen führt zur anschliessenden 
Prüfung durch das eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI. 
 
Wer ein Fähigkeitszeugnis in einem andern technischen Beruf vorweist, muss eine Schulung 
von mindestens 30 Lektionen besuchen. Und wer einen Berufsabschluss aus einem nicht 
technischen Beruf vorweist, erfüllt die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung nicht. 
 
Die nächste Schulung mit anschliessender Prüfung findet vom 6. bis zum 8. April 2009 in 
Burgdorf statt. Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte der 
Kursausschreibung unter www.svk.ch in der Rubrik Berufsbildung. Anmeldungen nehmen wir 
gerne per email an coolteam@gmx.ch entgegen. 
 
 
 


